
Sonderpädagogisches 
Verfahren

Aufgaben, Abläufe  
und Zuständigkeiten

Dokumente/ 
Ansprechpartner

rechtliche / formale 
Grundlagen

	Landesverordnung über  
sonderpädagogische Förderung 
(SoFVO) vom 8. Juni 2018, § 4:
Wird eine Schülerin oder ein Schüler im Förderschwer­
punkt Lernen präventiv gefördert, ist sicherzustellen, 
dass die Möglichkeiten der gemeinsamen Förderung 
von allgemeinbildender Schule und Förderzentrum 
ausgeschöpft werden.

	Erlass Lernpläne  
September 2010 Abs. 1:
Kann die besuchte Schule aufgrund wesentlicher 
Schwierigkeiten der Schülerin oder des Schülers beim 
Lernen nicht ausschließen, dass zukünftig sonder­
pädagogischer Förderbedarf bestehen wird, ist ein 
Lernplan zu erstellen.

Der Lernplan wird in der Regel halbjährlich fortge­
schrieben.

	Handreichung des  
Schulamtes der Stadt Flensburg
Zu den Bereichen: 
– Einschulung 
– Sonderpädagogische Überprüfung 
– Deutsch als Zweitsprache 
– Absentismus

	 Intranet des Schulamtes der Stadt Flensburg 
 �beschreibbare sonderpädagogische Akte  

Teil I und II

	 Vorüberlegungen zur Eröffnung des sonder­
pädagogischen Verfahrens

	 Checklisten der Paulus-Paulsen-Schule 

Ansprechpartnerinnen und  
Ansprechpartner:
	 Kolleginnen und Kollegen der Paulus-Paulsen-Schule  

vor Ort in den Regelschulen

	 für den sonderpädagogischen Förderbedarf im  
Schwerpunkt: 
– Sprache:  
– Christine Dillmann 
– christine.dillmann2@schule-sh.de 
– Emotionale und soziale Entwicklung:  
– Meltem Erdem-Jaskolka 
– meltem.erdem-jaskolka@schule.landsh.de 
– Lernen:  
– Anne-Lene Schlotfeldt 
– anne-lene.schlotfeldt2@schule-sh.de

	 Verfahrensfragen: 
– Schulleitungsteam der Paulus-Paulsen-Schule

Paulus-Paulsen-Schule
Schulze-Delitzsch-Straße 2 
24943 Flensburg 
Telefon 04 61 - 85 25 43
paulus-paulsen-schule.flensburg@schule.landsh.de
https://www.pps.lernnetz.de

 �Weitere Informationen 
bitte den Vorüberlegungen  
und Checklisten der Paulus- 
Paulsen-Schule entnehmen.

Das Förderzentrum Paulus-Paulsen-Schule  
ist für die sonderpädagogische Förderung  

und die Gutachtenerstellung  
in den Bereichen Lernen, Sprache  

und Emotionale und soziale Entwicklung  
in der Stadt Flensburg zuständig.
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Für Teil I der sonderpädagogischen Akte ist die Regel­
schule verfahrensführend (S. 1 – 7). Das Förderzentrum stellt 
Checklisten zur Verfügung.

Die Förderzentrumskolleginnen und -kollegen unterstützen 
und beraten die Regelschule im Ablauf.

Schülerin/Schüler ist im Schulalltag auffällig

Erstellung des Lernplans
(fachlich und / oder EsE) 

Einbindung der präventiven Arbeit des FöZ

Evaluierung/Fortschreibung des Lernplans  
(halbjährlich)

Das Zeugnis bleibt im Vergleich zur Klasse auf­
fällig (schafft deutlich das Klassenziel nicht /  
zeigt deutliche Auffälligkeiten im Verhalten)

Gespräch mit den Sorgeberechtigten und FöZ-Lehrkraft  
über einen möglichen Förderbedarf (Antragstellung)

Sonderpädagogische Akte Teil I 
ausfüllen

Die ausgefüllte Akte geht an die 
Paulus-Paulsen-Schule

Abbruch  
gemäß Seite 8

Bescheid durch  
das Schullamt
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Fristen siehe  

Handreichung
Besonders  
zu beachten:
	 Stempel der Schule

	 Unterschrift Schulleitung

	 Beteiligung der Sorgeberechtigten (S. 3)

	 S. 7 Meldung an den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst

	 Lernpläne und Zeugnisse

	 alle weiteren Gutachten/Berichte, die der Schule zur Ver­
fügung stehen, nach Absprache mit den Sorgeberech­
tigten

Sonderpädagogische Akte 
Teil I

Sonderpädagogische Überprüfung / 
Ablaufplan

Sonderpädagogische Akte 
Teil II

Vorüberlegungen zum  

sonderpädagogischen Verfahren LERNEN

Vor einer Meldung zur sonderpädagogischen Überprüfung bitte sorgfältig prüfen.  

Alle Möglichkeiten sollten vor einer Meldung ausgeschöpft sein!

Vorüberlegungen

ja
nein

Bei Auffälligkeiten fachärztliche Untersuchung anregen (Hören, Sehen, Verhaltensauffälligkeiten, …)

Regelmäßige Informationen an die Sorgeberechtigten zum Lernstand des Kindes? Gesprächsprotokolle?

Einleitung besonderer (Förder-)Maßnahmen?

Lernpläne (mit einer Umsetzung der Inhalte von mindestens einem Jahr)?

Alle Möglichkeiten der Förderung wurden ausgeschöpft (u.a. dreijährige Eingangsphase, …)

Sind Lernstandserhebungen (z.B. AKilele, Vera, LeaSH) durchgeführt worden?

Anschließende Förderung?

Teilleistungsstörung ausschließen! Lernschwierigkeiten in Deutsch und Mathematik

DaZ: Schulbesuch mindestens zwei Jahre erfolgt? Intensive Förderung?

DaZ: Lernpläne mindestens Deutsch und Mathe

Wurde das Kind in pädagogischen Konferenzen thematisiert? Austausch aller Lehrkräfte hat stattgefunden?

Lehrkräfte des Förderzentrums wurden einbezogen? Hat eine Beratung stattgefunden?

Hat eine innere und äußere Differenzierung stattgefunden? Teilnahme an Förderkursen/ - unterricht?

Unbegründete Vermutungen sind, wenn …

Lernschwächen eines Kindes allein im Zusammenhang mit persönlichen oder familiären Ereignissen auf-

treten (z. B. Krankheit, Scheidung, Schulwechsel)

Lernschwächen eines Kindes nur einzelne Fächer oder Leistungsbereiche betreffen (Teilleistungsschwächen)

Lernschwächen eines Kindes vorwiegend als Folge mangelnder Motivation und gestörten Arbeitsverhal-

tens eintreten (ggf. Beratung EsE)

Lernschwächen eines Kindes auf mangelnde Sprachkenntnisse zurückzuführen sind (DaZ)

Solche Lernschwächen weisen auf einen Förderbedarf hin, der Bestandteil des Bildungs- und Erziehungsauftrags 

von Grund- und Gemeinschaftsschulen ist.

Begründete Vermutungen sind, wenn …

ein Kind schon bei Beginn der Schulpflicht wegen eines allgemeinen Entwicklungsrückstandes aufgefal-

len ist und Fördermaßnahmen eingeleitet wurden

ein Kind nach drei Schuljahren die Ziele der Eingangsphase in der Schriftsprache und Mathematik voraus-

sichtlich trotz Förderung mit Lernstandsdokumentation nicht erreicht

Lernschwächen deuten auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf hin. Eine Meldung zur sonderpädagischen 

Überprüfung ist nachvollziehbar. 

Teil I der sonderpädagogischen  Akte ist auszufüllen (bitte keine Loseblattsammlung abgeben)

__________________________________________ __________________________________________ 

Unterschrift Schulleitung allgemeinbildende Schule 

Unterschrift Förderzentrumslehrkaft

Vorüberlegungen zum  

sonderpädagogischen Verfahren SPRACHE

Vor einer Meldung zur sonderpädagogischen Überprüfung bitte sorgfältig prüfen.  

Alle Möglichkeiten sollten vor einer Meldung ausgeschöpft sein!

Vorüberlegungen

ja
nein

Das Kind zeigt erhebliche Auffälligkeiten in mehreren sprachlichen Bereichen (Kommunikation, Sprach-

verständnis, Artikulation/Aussprache, Grammatik, Wortschatz, Redefluss, auditive Wahrnehmungsver-

arbeitung) 

  die Spontansprache ist schwer verständlich

bei Auffälligkeiten 

  fachärztliche Untersuchung anregen, falls Vorstellung noch nicht stattgefunden hat (HNO)

Hat bereits Sprachförderung stattgefunden?  

(Logopädie, Intensivpräventionskurs – Sprache, Sonderpädagogische Sprachförderung in der Kita)

Falls ja  hat das Kind Fortschritte gemacht?

Falls nicht  unbedingt Logopädie empfehlen!

Befragung der Sorgeberechtigten bei Mehrsprachigkeit:

1.  Seit wann hat das Kind regelmäßigen Kontakt zur deutschen Sprache? Besucht es die Kita?  

  FÜR eine SPÜ-Sprache muss das Kind mindestens zwei Jahre regelmäßigen Kontakt zur deutschen 

Sprache gehabt haben

2.  Spricht das Kind die Familiensprache/n altersangemessen? Gibt es Auffälligkeiten? 

Falls ja  in welchen Bereichen (Kommunikation, Sprachverständnis, Artikulation/Aussprache, Gram-

matik, Wortschatz)? 

Wenn auch mehrere Bereiche betroffen sind 

  spricht FÜR eine SPÜ-Sprache

3.  Wann war der ungefähre Sprachbeginn? 

verspäteter Sprachbeginn 

  spricht FÜR eine SPÜ-Sprache

4.  Machen sich die Bezugspersonen Sorgen um die Sprachentwicklung des Kindes? 

ja  spricht FÜR eine SPÜ-Sprache

Bei der Entscheidung FÜR eine Meldung zur sonderpädagogischen Überprüfung ist Teil I der sonderpädagogi-

schen Akte auszufüllen (bitte keine Loseblattsammlung abgeben)

__________________________________________ __________________________________________ 

Unterschrift Schulleitung allgemeinbildende Schule 

Unterschrift Förderzentrumslehrkaft

– 1 –

Checkliste 

sonderpädagogische Akte Teil I

Name, Vorname: ______________________________________

Seite 1:

Aufgabe / Frage

erledigt

Stempel der meldenden Schule und Kontaktdaten der Klassenlehrkraft (ergänzend zum Schulstempel)

Den Namen des Kindes mit „männlich, weiblich oder divers“ ergänzen

Wer ist wirklich sorgeberechtigt? 

Aktuelle Adresse beider Sorgeberechtigten (M für Mutter, V für Vater) inklusive Telefonnummer

Bei Kindern und Jugendlichen aus Erziehungshilfeeinrichtungen: Adresse der Einrichtung

Ansprechpartner der Erziehungshilfeeinrichtung, nicht der Ansprechpartner der Schule!

Datum der Antragsstellung und von wem

Seite 2:

Aufgabe / Frage

erledigt

Vorschulische Förderung ausfüllen (ggf. bei Erziehungsberechtigten nachfragen)

In der Schullaufbahn auf die Eingangsphase achten (3 Jahre sind 2 Schulbesuchsjahre)

Nach Erhalt der sonderpädagogischen Akte Teil I prüft 
die Schulleitung des Förderzentrums nach Aktenlage und 
Gesprächen die Fortsetzung oder den Abbruch des Ver­
fahrens (S. 8 Teil II). 
Das Förderzentrum legt Teil II der sonderpädago-
gischen Akte an und übernimmt die Verfahrens-
führung. 
Eine Förderzentrumslehrkraft wird mit der Überprüfung 
beauftragt und ein sonderpädagogisches Gutachten wird 
erstellt.
Die Förderzentrumslehrkraft organisiert  
(in Absprache mit Schulleitung des FöZ):
	 Die Sorgeberechtigten werden über den Verfahrens­

ablauf informiert (S.8, beratend S. 3)
	 Das fertiggestellte Gutachten wird der Schulleitung 

des FöZ vorgelegt
	 Das Gutachten sowie die Beschulungsmöglichkeiten 

werden mit den Sorgeberechtigten besprochen (S.10) 
	 Abschließend kommt es zu einem Koordinierungs­

gespräch. Ein Vorschlag für einen Förderort wird 
festgelegt  
„(inklusive) Beschulung an der „Schule XY“ 
unter Berücksichtigung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs im Schwerpunkt „XY“

	 Protokolliert wird das Koordinierungsgespräch mit 
Anlagen 8/9 der sonderpädagogischen Akte

	 Teilnehmer am Koordinierungsgespräch sind immer: 
Schulleitung Regelschule und FöZ, Leitung der Koordi­
nierungsrunde, Sorgeberechtigte sowie andere  
(z. B. Schulträger) 
(Im Koordinierungsgespräch müssen nicht alle Teil­
nehmer anwesend sein, mindestens sind sie telefo­
nisch informiert und einverstanden) 

	 Das Förderzentrum leitet die vollständige sonder­
pädagogische Akte weiter an das Schulamt der Stadt 
Flensburg zur Erstellung des Zuweisungsbescheides


